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Normen Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 48, 26. November 1992

Anwendung Norm SIA 160 «Einwirkungen auf Tragwerke»

Nutzungs-/ Sicherheits-/ B^|
Kontrollplan bHRShBB^^I
Beispiel: Unterführung SBB-Linie und Flurwege

Bei diesem Betrag handelt es sich um die praktische Anwendung der SIA
Norm 160 bei der Planung und Projektierung eines Brücken bei uwerkes
der Nationalstrasse N 4.2.9 über eine bestehende SBB-Linie.

Beschreibung des Bauwerks

Beim Brückenbauwerk BW 614.10 zur
Unterführung der SBB-Linie und zwei
Flurweeen unter der N 4.2.9 handelt es

VON OTTO KUNZLE, ANTONIO
FERRARESE UND
THOMAS FREI, ZÜRICH

sich um eine schiefe, dreifeldrige
Rahmenkonstruktion, die in einer Kuppe
üegt (BUd 1 und 2). Die Spannweiten
des Rahmens betragen rund 6,15, 11,5
und 6,15 m. In der Richtung der SBB-
Achse beträgt die Länge der
Unterführung etwa 53 m. Im Portalbereich
werden die Wände zum TeU noch
weitergeführt und gehen in Führungs- und
Flügelmauern über.

Die Brückenplatte besteht aus einer
massiven Betonplatte von 0,8 m Stärke
im Mitteüeld, die sich gegen die Widerlager

auf 0,7 m reduziert. Die Platte büdet

mit den 4 Wänden, beziehungsweise
den Stützenreihen, wie bereits

erwähnt, einen dreifeldrigen Rahmen.
Die beiden inneren Wände gegen die
SBB-Geleise hin sind in einzelnen Stützen,

respektive Stützenscheiben, mit
einem Querschnitt von 1,0 x 0,6 m und
einem Abstand von zirka 6,2 m aufgelöst.

Die Widerlagerwände haben eine
Stärke von 0,7 m. Die Flügelmauern sta-
büisieren das Bauwerk in horizontaler
Richtung und haben tragende Funktion.

Da der Baugrund sehr inhomogen und
setzungsempfindüch ist, wüd das
Bauwerk auf Pfählen mit Durchmesser
1,30 m fundiert, um mögUchst kleine
Setzungen und Setzungsdifferenzen zu
erhalten.

Nutzungsplan

Nutzungsdauer

Der Bauherr geht davon aus, das
Bauwerk mindestens 100 Jahre zu nutzen.

Vereinbarte Nutzung

Die Decke der Unterführung wird
belastet durch:

D die Nationalstrasse N 4.2.9

die Ostumfahrung Henggart (2-spu-
rig, Ausnahmentransportroute Typ I)

begrünte und bepflanzte Fläche mit
einer Auffüllhöhe von max. 2,3 m.

Anforderungen an die
Gebrauchstauglichkeit
Wände

D Rissbreitenbeschränkung für hohe
Anforderungen, gemäss Norm SLA 162

(1989)

D Frost-Tausalzbeständigkeit

Decke

D Rissbreitenbeschränkung für hohe
Anforderungen, gemäss Norm SLA 162
(1989)

D Frost-Tausalzbeständigkeit
D Grenzwerte der Durchbiegung
gemäss Norm SIA 160 (1989)

Nutzungszustände (Einwirkungen
auf das Brückenbauwerk)
Strassenbereich

D Strassenlasten gemäss Norm SIA
160 (1989)

Dynamischer Beiwert für Lastmodeü 1

mit Abminderung gemäss Bundesamt
für Strassenbau (ASB) und Kantonales
Tiefbauamt Zürich (KTAZ) infolge
Dämpfung durch Kieskoffer mittels
linearer Interpolation zwischen 0j 1,80
ohne Koffer und 0j 1,00 bei einer
Kofferstärke von 2,0 m. Dies ergibt für den
minimalen Kieskoffer von 0,40 m ein
01 1,64.

- Nationalstrasse 2-spurig mit Lastmodel

Icn 1 bis 3

- Ostumfahrung Henggart mit Lastmo-
deUen 1 bis 4

- Ausbaubereich Nationalstrasse 4spu-
rig mit LastenmodeUen 1 bis 3 oder
Aufschüttung, faUs massgebend.

- Die Ermüdungslast besteht aus Last-
modeU 1

Bremskraft jeweüs gleichwertig und
gleichzeitig mit Verkehrslast wirkend

Strassenlasten für die Erddruckermittlung

(Wände, Flügelmauern) mit
Ersatzverkehrslast von qv= 20 kN/m2

Begrünter Bereich (örtlich)
Auflasten: AuffüUungshöhe bis max.

2,3m,Raumlast20kN/m3, Bepflanzung
lkN/m2
D Nutzlasten: kerne

Erd- und Wasserdrücke:

Erdruhedruck: AuffüUmaterial
kohäsionslos, mit <p 30°, Raumlast
20 kN/m3 (Mittelwerte)
D Verdichtungsdruck mit eyjj 25
kN/m2

D Grundwasserspiegel: Nur für
Pfahlfundation

Setzungen

D s < 10 mm (Pfahlfundation), wirkt
infolge Wandscheiben nur als Verkippung
über alle Pfähle (Lastausgleich).

Temperaturänderung der Brückenplatte
gemäss Norm SIA 162 (1989)

D gleichmässige Änderungen (TabeUe
12): A Tu ±20°C

D lineare Verteüung (TabeUe 13): oben
warm A T2, +6°C (geschätzte Reduktion

infolge Überdeckung) oben kalt
T2,r' -4°C

Massnahmen zur Gewährleistung
der Gebrauchstauglichkeit

Um die Anforderungen an die Ge-
brauchstaugüchkeit zu erfüUen, werden
die folgenden Massnahmen getroffen:

Wahl der MateriaUen:

Beton B45/35, frost-tausalzbeständig,
Betonsorte Nr. 84 (gemäss Koordinati-
onssteUe der Zürcherischen Kiesverbände

4. März 1991), Überwachung
durch entsprechende Betonprüfung.
Stahl S500

Konstruktive Massnahmen:

Betonüberdeckung 40 mm infolge Tau-
salzeinWirkung
Abdichtungssystem: Aussenabdichtung
im Deckenbereich, Deckenge falle
mindestens 1 Prozent.
Mindestarmierung der Decken und
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Wände für hohe Anforderungen gemäss
Norm SIA 162 (1989)

Massnahmen bei der Bemessung:

Rissenachweis (Langzeiteinwirkung)
gemäss Ziffer 3 33 53 Norm SIA 162

(1989)
Rissenachweis (Kurzzeiteinwirkung)
gemäss Ziffer 3 33 57 Norm SIA 162

(1989)

Durchbiegungen gemäss Norm SIA 160

(1989) und 162 (1989) für die Brückenplatte

Massnahmen bei der Ausführung:

Betonnachbehandlung
D Wände: Ausschalen frühestens nach
2 Tagen, Abdecken gegen Austrocknen
während mindestens 72 Stunden nach
dem Betonieren oder Curing nach An¬

gabe der Bauleitung. SpezieUe
Massnahmen im Winter, je nach Witterung
gemäss Anordnung der Bauleitung.

Decke: Ausschalen frühestens nach
7 Tagen, Abdecken mit Thermomatten
während mindestens 7 Tagen nach dem
Betonieren und Curing nach Angaben
der Bauleitung. SpezieUe Massnahmen
im Winter, je nach Witterung gemäss
Anordnung der Bauleitung.

913



Normen Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 48, 26. November 1992

Gefährdungsbild Leiteinwirkung Eige

m
nlast

j*- G,mln

Auflasten

JIQ f
Strassenlasten

/IQ y
Einwirkungen
aus Baugrund

Anprall

t Auflasten 1.3 0.8 1.5
LM1
LM2
LM3
LM4

0.8
0

0.8
0

1 n/1.0

m/05

2 Strassenlasten 1.3 0.8 1.3
LM1

LM2
LM3
LM4

1.5
1.5
1.5

15

1.0/1.0

1.0/05

3 Einwirkungen aus
Baugrund

m 0.8 1.0/1.3
LM1
LM2
LM3
LM4

0.8
0

0.8
0

15/15

15/0.75

4 Anprall, SBB 1.0 1.0
LM1
LM2
LM3
LM4

05
0
0
0

1.0 QacoSBB

5 Anprall, Flurweg 1.0 1.0
LM1
LM2
LM3
LM4

0.5
0
0
0

1.0 QaccRurweg

Tabelle 1. Gefährdungsbilder mit Lastfaktoren

Sicherheitsplan

Anforderungen an die Sicherheit

Die Anforderungen entsprechend den
Normen SIA 160 (1989) und 162 (1989)
werden als ausreichend angenommen.

Gefährdungsbilder

Einwirkungen auf das Bauwerk

D Eigenlasten
.'dl;Auflasten
D Einwirkungen aus dem Baugrund
(Erddruck, links und rechts)
D Nutzlasten (Strasse, Fahrleitung)
inkl. Bremskräfte und, faUs massgebend,

Erddruck inf. Verkehrslast

D Wind hat keinen Einfluss

D AnpraU (Strassen- und Schienenverkehr)

- Wände gemäss Richtlinie SBB und
BAV: W Bau GD 26/88.

- Brückengeländer gemäss Normaüen
KTAZ beziehungsweise Norm SIA
160 (1989) Ziffer 414

- Flurwege: Qacc 500 kN, nur für
die Randstützen [Höhe und Richtung
gemäss Norm SIA 160 (1989)].

D Erdbeben: Bauwerksklasse n, Zone 1

Die verschiedenen Gefährdungsbilder
mit den entsprechenden Leit- und Be-
gleiteinwükungen sind in der Tabelle 1

zusammengesteUt.

Massnahmen zur Gewährleistung
derTragsicherheit
Statik

D Vorhalten eines ausreichenden
Tragwiderstandes, das heisst Berechnung
und Bemessung nach Norm SIA 160

(1989) und Norm SIA 162 (1989).

Betonquaütät
D Überwachung mittels Anordnung
entsprechender Betonprüfungen

Auflasten
D KontroUe der Abmessungen, der
Schütthöhen und der angenommenen
Raumlasten während der Ausführung

Einwirkungen aus dem Baugrund
D Kontrolle der HinterfüUung und
Schütthöhen (Raumlasten, Verdichtung)

KontroUe der Setzungen

Überprüfung der Baugrundverhältnisse

«hrend der Ausführung

Durchführung eines
Pfahlbelastungsversuches

Nutzlasten

D Bemessung gemäss Norm SIA 160
(1989) und 162 (1989)

Erdbeben

D MaÄahmen gemäss Norm SIA 160

(1989), Tabelle 32, beziehungsweise
Norm 162 (1989), das heisst, der
Tragwiderstand der Fundation wird um30%
höher ausgelegt als der des darüberlie-
genden Bauteües (Stützen).

Ermüdungssicherheit
D Nachweis der Betonbeanspruchung
mit Lastanordnung bestehend aus
Eigenlast, ständigen Einwirkungen und
Ermüdungslast.

Nachweis für den Betonstahl mit
Lastanordnung bestehend aus der
Ermüdungslast (Spannungsdifferenzen).

Kommentar

SelbstverständUch wurden auch bereits
vor der Einführung der neuen Norm
SIA 160 (1989) bei wichtigen Bauwer¬

ken die notwendigen Projektierungsgrundlagen

wie beispielsweise
Materialeigenschaften oder Belastungsannahmen

vor Beginn der Projektierung
zusammen mit dem Bauherrn besprochen

und in schriftlicher Form
festgehalten. Durch die neue Norm SIA 160

(1989) wird dieses Vorgehen nun zwingend

für jedes Bauvorhaben
vorgeschrieben. Ein VorteU Uegt sicher darin,
dass das Gespräch mit dem Bauherrn
oder aüenfaUs mit der Bauherrenvertretung

bereits zu einem frühen
Zeitpunkt stattfinden muss.

Beim vorliegenden Beispiel ist der Bauherr

das Tiefbauamt des Kantons
Zürich, d.h., der Projektverfasser hatte
als Gesprächspartner ebenfaUs einen
Baufachmann. Dies erleichterte das
Erstehen des Nutzungs- und Sicherheitsplanes

enorm, insbesondere da dieses
Instrument erst kürzüch eingeführt
wurde, dementsprechend noch die Routine

fehlt und Anlaufschwierigkeiten zu
überwinden sind.

Es scheint uns wichtig, insbesondere bei
der Formuüerung der Gefährdungsbü-
der, den Mut zur Vereinfachung zu
haben, damit man sich nicht in einer
unnötigen Vielzahl von Gefährdungs-
büdern verstrickt und schUessUch den
Überbück nicht mehr hat. Die neue
Norm darf nicht dazu führen, einfache
Dinge kompliziert zu machen. Auch
muss man sich vor Augen halten, dass

es m einem frühen Zeitpunkt der
Planung gar nicht mögüch ist, aUe Gefähr-
dungsbüder abschliessend erfassen zu
können. Neue werden während der De-
taUprojektierung dazukommen (vor
allem für Bauzustände, die ja vor der
Projektierung kaum umfassend beurteilt

werden können), vorhandene sich
als nicht massgebend erweisen.

Auch der Nutzungsplan wird normalerweise

einem Anpassungsprozess unter-
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hegen. Im vorhegenden Beispiel eines
Brückenbauwerkes ist dies sicher weniger

der FaU, bei einem grösseren Hochbau

oder einem komplexen Bauvorhaben

dürfte dies aber die Regel sein. Es
darf deshalb nicht davon ausgegangen
werden, dass ein einmal vorhandener
Nutzungs- und Sicherheitsplan ab-
schüessend und definitiv ist.
Beim vorgelegten Beispiel hat die
Zusammenarbeit von Bauherr und Pro¬

jektverfasser dazu geführt, dass die
Anzahl der GefährdungsbUder klein
gehalten werden konnte. Zudem hat die
Festlegung der Materialeigenschaften
und der Anforderungen an die
Gebrauchstauglichkeit zu klaren
Projektierungsgrundlagen geführt. Der
Aufwand üi dieser Phase wird zwar für den

Projektverfasser grösser, viele Fragen
werden aber dadurch bereits in einem
frühen Zeitpunkt diskutiert, was sich

schUessUch positiv auf den
Projektierungsablauf und die QuaUtät des
Bauwerks auswirkt.

Adressen der Verfassen Dr. O. Künzle, dipl.
Bauing. ETH/SIA/ASIC, A. Ferrarese, dip.
Bauing. ETH, c/o SKS Ingenieure AG, Oer-
likonerstrasse 88,8057 Zürich, Th. Frei, dipl.
Bauing. ETH/SIA, c/o Tiefbauamt des Kantons

Zürich, Walcheturm, 8090 Zürich.

dustriefussbode lsysteme ^H
Fussböden waren schon immer ein Stiefkind im Industriebau: Sie werden

in der Regel erst am Schluss des Bauablaufes eingebaut, und häufig

dann, wenn das Geld bereits langsam knapp wird. Nur allzuoft wird
aus diesem Grund ein finanzieller Kompromiss betreffend Systemwahl
getroffen, welcher dann später gelegentlich vom Betreiber während der
Nutzungsphase bereut wird.

Material:

Verarbeitung:

Formuüerung,
Eigenschaften, Leistungsfähigkeit,

Qualität
usw.

Erfahrung, Sorgfalt,
QuahtätskontroUe,
Sicherheitsvorkehrungen

usw.

Industrieböden sind zum Teil erhebü-
chen Belastungen ausgesetzt, und es
wüd oft vergessen, dass ein beträchtli-

VON L. CARMINE, ZÜRICH

eher TeU des wirtschaftlichen Kapitals
eines Betreibers im wahrsten Sinne des
Wortes auf exakt dieser Basis steht. Be-
triebsunterbüche infolge aufwendiger
Sanierungen von Belagsschäden kosten
nicht nur sehr viel Geld, sondern schaffen

auch produktionstechnische,
logistische und planerische Probleme. Aus
diesem Grunde ist die richtige Wahl
eines Industriebodenbelages von grosser

Bedeutung.

Das Gleichgewichrsprinzip

Das Grundziel jedes Betreibers eines
Industriebelages ist eine wirtschaftliche
Lösung. Die Wirtschaftlichkeit kann als
Summe aller Kosten (Beschaffungskosten,

Abschreibung, Unterhalt usw.),
dividiert durch die Lebensdauer
^Dauerhaftigkeit), definiert werden. Die
Dauerhaftigkeit ist also von zentraler
Bedeutung.
Schon Newton erkannte, dass jede Kraft
eine konkurrenzierende Gegenkraft in
sich birgt, wenn der Gleichgewichtszustand

erreicht ist. Dieses
Gleichgewichtsprinzip lässt sich auch auf jedes
Bauteü übertragen und besagt nichts
anderes, als dass Dauerhaftigkeit nur
dann zu erreichen ist, wenn sich aüe auf
eine Konstruktion wirkenden Lasten

bzw. Belastungen im Gleichgewicht
befinden.

Im FaUe eines Industriebodens wirken
zwei Kräftegruppen gegeneinander:

- die Widerstandsfähigkeit

- der Belastungsbereich
Ist die Summe des Belastungsbereiches
grösser als die Widerstandsfähigkeit, so
ist das Gleichgewicht aufgehoben, und
eskommtunweigerüchzuSchäden. Das
Ziel kann also nur sein, das Gleichgewicht

zugunsten der Widerstandsfähigkeit
zu verschieben. Voraussetzung

dazu ist natürUch die Kenntnis der
einzelnen Faktoren.

Zum Belastungsbereich zählen folgende
Faktoren:

- mechanische Stoss- und Abriebbe-
Belastung: lastung, dynamische

und statische Lasten,
Vibrationen usw.

- physikaüsche Temperaturwechsel-
Belastung: belastung, Feuchtig¬

keit, Wasser, Frostbe-
astune usw.

chemische/
biologische
Belastungsformen:

Säuren, Laugen,
Lösungsmittel, Pflanzen,
Mikroorganismen

Der Gegenpol dazu sind die Faktoren
der Widerstandsfähigkeit:

Planung: Normen, Berech¬

nung, Dimensionierung

DetaUs usw.

Abwägen von Projektanforderungen
und Projektbeschränkungen

Neben dem Problem der Dauerhaftigkeit
sind aber bei der richtigen Auswahl

zusätzheh projektbedingte Faktoren zu
berücksichtigen. Die Auswahl eines
geeigneten Fussbodens ist das Ergebnis
eines Optimierungsprozesses, bei dem
gleichermassen sowohl Anforderungen
des Betreibers als auch Parameter, die
durch das Projekt gegeben sind,
sorgfältig gegeneinander abgewogen werden

müssen.

Projektanforderungen

Auf den Faktor Dauerhaftigkeit wurde
bereits oben eingegangen. Er stellt die
wichtigste Anforderung dar. Ein zweiter

Faktor ist die Optik. Er umfasst Fragen

der Ästhetik, der Farbgebung, des
Unterhaltes und der Beschaffenheit der
Oberfläche (Strukturierung) im weitesten

Sinn. Ein immer stärker bewerteter

Faktor ist die Sicherheit. Dabei muss
auf Fragen der Gleitsicherheit, des
Brandverhaltens und der hygienischen
Erfordernisse eingegangen werden.
Einen SonderfaU steUt das Verhalten
gegenüber elektrostatischen Aufladungen

dar.

Theoretisch kann unter Berücksichtigung

der Projektanforderungen bereits
der richtige Belag ausgewählt werden.
Es existiert allerdings noch eine zweite
Gruppe von Parametern, welche die
Systemwahl wesentüch miIbeeinflusst:
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